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ütet und verklärt.Wirkſamteit, weun nicht das Gebet beides begle

Vor dem Kriege —.

ſt mehr Al von mancher Seite ber den
geringen Erfolg des Chriſtentum geſprochen und geſchrieben worden.
In und nach dem Kriege hat ſich dieſes voreilige Wort bis 3ur An  ·
klage verdichtet, daß das Chriſtentum verſagt habe Auch auf den

Gläubigen macht die Frage einen betrübenden Eindruck, weil ſie
eine gewiſſe Berechtigung hat: Wenn das Chriſtentum die zwahre
Religion iſt, V  E kommt Es, daß ſein miflu auf die Welt be
ſtändig im Abnehmen begriffen iſt? Die Antwort darauf und amit
auch das Heihmittel, ſoweit 65 auf die Mitwirkung de einzelnen
Chriſten ankommt, iſt nicht ſo Eer U geben. Ausgiebig genug
hat ſie eL Weiß Im Schlußbande ſeiner Apologie Iu der „Philo
ſophie der Vollkommenheit“ unter der Aufſchrift: „Unſere Schwäche
da Eindringen des Weltgeiſtes“ im Vortrag gegeben. HAd
findet ſich auch der Satz „Der Weltgeiſt frißt im Hauſe Gottes,
im Klerus, IM Ordensſtande ſtill und langſam, aber unaufhaltſam

7ſich gleich einem ſchleichenden Kreb Von gewiſſer Seite —

ſt
gerade dieſer Abſchnitt als Peſſimismus verſchrien worden Dem
Apologeten iſt leider ein NUTL U kräftiger (pologe gegen dieſe In
age in den Ereigniſſen der letzten Jahre erſtanden. Den Klerus
insbeſondere kann geute nichts beſſeres zugerufen werden als die
Orte,  —  — womit Weiß vor mehr als zwei Jahrzehnten ſeine Ab

handlung. geſchloſſen hat „Es gibt nur ein Bedürfnis der Zeit
gründliche Losſagung Geiſte der Welt, opferfreudige Kreuzes⸗
liebe, aufrichtige Nachfolge E

ſu Chriſti, Streben nach Vollkom
menheit, 10 nach der höchſten Heiligkeit.“ In einem Worte us

gedrückt heißt das I  Non de 306 mundo!“

Antertih un ben örtdidonpeſhalenDer Religions
atſachen und Probleme.

Von Dr 08 Luttenberger, Stadtpfarrer m Graz⸗Karlau.
Die Offenheit, mit der der heilige Auguſtinus mn ſeinen „Be⸗

kenntniſſen“, nach von Hertling einer der tiefſinnigſten 90
ngen der Weltliteratur, n den Werdegang ſeiner großangelegten
Cele hineinblicken läßt, m deren Ringen und treben bi zum

8 Gemein⸗Sinnliche, weck 08 6

ntereſſe desendlichen Sieg über
Leſers, da ſich zulr Ieilnahme ſteigert dort, der große Kirchen

— die Bahn deslehrer ſeiner Jugendzeit m der COu



*derbeits geriet, 560 mM. Lechten 5  —2  eit—*

***

ö —

.

derbens geriet, weil

0

0 zu

*

vechten Zeit die rechte ö

Führn ng ver⸗

ſagt war. Im zweiten Buche der „Bekenntniſſe“ klagt er darüber,

wie ihn im 16. Lebensjahre, als er die Studien in Madaura unter⸗

brach und ſich müßig im väterlichen Hauſe aufhielt, die Dornen der

böſen Begierden völlig überwucherten, und keine Hand da war,

die ſie ausgeriſſen hätte. Und im Gefühle tiefer Reue geſteht er:

„In blinder Leidenſchaft ſtürmte ich weiter, ſo daß ich mich unter

meinen Altersgenoſſen ſchämte, wenn ich an Schande hinter ihnen

zurückſtand, denn ich hörte ſie mit ihren ſchimpflichen Handlungen

prahlen und je häßlicher ſie waren, deſto mehr rühmten ſie ſich ihrer,

und ſo trieb ich es nicht nur aus Frer

de am H ſondern auch aus

Freude am Lobe.“Y½)

*

erſte Entrollung des

In dieſer Seelenſtimmung hat man die

religionspädagogiſchen Problems der ſittlichen Hilfeleiſtung an dem

Kinde auf dem Wege zur Selbſtändigkeit erblickt.?) An der Löſung

dieſes Problems, dem die Gegenwart eine gegen früher weit größere

und noch ſtets wachſende Bedeutung zuerkennt, arbeitet mit immer

tieferer Erfaſſung ihres Aufgabenkreiſes die Jugendpflege, unter

welchem Namen man mit ſich feſtigender Terminologie die erzie⸗

heriſchen Maßnahmen für die breiten Maſſen der Jugend nach er⸗

—

reichter Schulmündigkeit zuſammenfaßt. Die konfeſſionelle Jugend⸗

pflege erblickt ihr Ziel in der Rettung des jungen Menſchen aus

der Gefahr der geiſtigen Verarmung und de ſittlichen Zuſammen⸗

bruches und in deſſen Ausbildung zu einem feſt in ſich ruhenden

religiöſen Charakter. Sie iſt im Gegenſatz zur Jugendfürſorge zu⸗

nächſt Präventivarbeit und wendet ſich an die handſchaffende Jugend,

welche im ſozialen Organismus jene Schichte dorſtellt, die an Kom⸗

pliziertheit der Lebensbedingungen die ſtudierende Jugend über⸗

trifft. Der Zwang der Verhältniſſe nötigt jedoch die Jugendpflege,

deren Tätigkeit außerdem auf dem Prinzip freiwilliger Teilnahme

beruht, zur Einſchränkung ihrer Erziehungs⸗ und Bildungsmöglich⸗

keiten auf einen kleinen, wenn auch auserleſenen Bruchteil der

Jugend. Tatſächlich erfaßte auch die konfeſſionelle Jugendpflege

im alten Deutſchland unr etwa 209, der katholiſchen Jugend. IJ

ö

Oeſterreich liegen die Verhältniſſe noch ungünſtiger.“)

Es iſt nun eine Tatſache, die zum ernſteſten Nachdenken an⸗

regen muß, daß der weitaus größte Teil der Jugend zwiſchen dem

——

14. und 18. Lebensjahre ſich ſelbſt überlaſſen bleibt. In Deutſch⸗

Neberſehieng von G. v. Hertling. 8. bis 10. Hufl. S. 75 U. 76.
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5. X. Eggersdo

rfer, „Der heil. Auguſtinus als Pädagoge“

1907, S. 11.

) J. Fried, „Die katholiſche Jugend

bewegung in Deſterreich“ in

„Bonifatius⸗Korreſpondenz“ 1908, S. 204. Während das katholiſche Deutſch⸗

land in 3625 Jugendvereinen rund 350.000 Mitglieder zählt, gehörten den

665 katholiſchen Jugendvereinen Oeſterreichs

ach dem Stande vom 26. Mai

—*
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zurückſtand, denn ich hörte ſie mit ihren ſchimpflichen Handlungen
prahlen und 1e häßlicher ſie pbaren, deſto mehr rühmten ſie ſich ihrer,
und ſo trieb ich C nicht Nur QAus FrerIde QMun Tun, ſondern auch 4Freude am Lobe.“

erſte Entrollung de  8In dieſer Seelenſtimmung hat man die
veligionspädagogiſchen Problems der ſittlichen Hilfeleiſtung an dem
Kinde QAu dem Wege Selbſtändigkeit erblickt.“) An der Löſung
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and hat man 1911 die 11 gewerblichen Leb en ſtehende Altersgruppe
Gefamtjugend auf 6⁵55 ((½ Millionen) berechnet.) In Alt:

öſterreich ſind von den nur ſtatiſtiſch erfaßten Altersklaſſen zwiſchen
11 bis 20 im Jahre 1900 WM ganzen 34577 (2˙8 Millionen) Im Berufs
leben tätig gewef Die Zahl der Jugendlichen zwiſchen 14 nd
18 Jahren wurde auf Millionen geſchätzt.? Das Poſtulat einer
eden einſichtsvollen Jugendpädagogik muß ES ſein, den Nachwuchs

and und hauswirtſchaftlichen Berufe, der kaufmänniſchen und
gewerblich⸗induſtriellen Stellungen mindeſtens noch während der
Zeit der beruflichen Ausbildung unter den egen einer planmäßigen
erziehlich⸗bildenden Hilfeleiſtung ſtellen. Aber es muß eine In⸗
ſtitution ſein, die ſyſtema und weitausgreifend alle Schichten
der handſchaffenden Jugend noch mn ihren Bereich ziehen und

ſen vermag.ſie kollektiv ohne Unterſchied der Berufsſtellung erfa
Einſt, al die Formen des ſozialen Lebens ſich eit El 9E
alteten, enügte die Chriſtenl ehre, wie ſie ſich as religiöſer Wieder⸗
holungsunterricht der Schulmündigen entwickelt 0  2 So ert⸗
volle Dienſte ſie der Jugendſeelſforge auch eEute noch leiſten ver  2  2

mag, der großſtädtiſchen Jugend gegenüber müßte ſie verſagen,
wenn man Ernſtli Qn ihre Einführung denken wollte Eignung
zur ſyſtematiſchen Beeinfluſſung der geſamten IM Berufsleben

ehenden Jugend Qt WAil der Organiſation des ganzen modernen
Bildungsweſens ausfl die Fortbildungsſchule, aher
Iin enn ſie ausgeſt iſt zur Erziehungsfchule mit obligatoriſchem

dem Religionsunterricht als Pflichtfach ttoCharakter und nit
Gedanken, wenn den eigentlichenWillmanns) Uhr auf dieſ

wunden E ü der gewerben Vorbildung i der ſittlich⸗religiöſen
Verwahrloſung der LehrliNge und Eſellen erblickt, deren Geſichts
kreis un einem er, woOo die Schüler der höheren Anſtalten noch
einen religiöſen und humaniſtiſchen Unterricht genießen, der dealen
Elemente .q. vXA gut wie völlig entbehrt und wenn daraus die Schluß⸗
folgerung zie .Die Einrichtung, E das an der U  5  ER
Aßt, iſt eine für die heranzubildenden Gewerbetreibenden obli
gatoriſche Fortbildungsfchule, we das Lehrgut der Volksſchule
unter Vortritt des Religionsunterrichtes mit Heranziehung All⸗
gemein gewerblicher ertigkeiten fortführt.“ Bei gleichgearteten

dieſelbe Folgerung wie für die Gewerbe⸗Vorausſetzungen ergibt
jugend auch für die brigen Gruppen der werktätigen Jugend.

Das öſterreichiſche ortbildungsſchulweſen weiſt eine klaffende
Lücke auf IM Ehrplan ehlt der Religionsunterricht. Die Anfänge
unſerer Fortbildungsſchu——2 reichen Iin eine Zeit hinauf, die dem

fremd gegenüberſtand.Zuſ ammenwirken von Ule und 11
Ruſter, „Jugendpädagogik“ MmM „Pharus“ 1914, 430

ETrW erbSchwiedland, Probleme der enden Jugend“,1910Didattl 1904⁷, 634



Bis Ende der echziger Jahre des vorigen Fahrhundertz entſprachen
die gewerblichen Bildungsſchulen vorwiegend den Bedürfniſſen der
Induſtrie. Von da kam auch allmählich das handwerksmäßige
Gewerbe, beſonders dos Kleingewerbe mehr zur Geltung Neben
den Realſchulen, die mit Ablegung thre gewerblichen Chorakters
In allgemeine Bildungsanſtalten umgeſtaltet wurden, entſtanden
jetzt infolge Eingreifens des Staates, vor allem Aber der Länder
und einzelner Körperſchaften, verſchiedene der gewerblichen Fach
hildung dienende Schulen zur theoretiſchen Vorbereitung auf die
praktiſche Meiſterlehre oder Ergänzung erſelben, o die allgemein
gewerblichen und fachlichen Fortbildungsſchulen und die höheren
techniſch⸗gewerblichen Schulen. Eine geſetzliche Pflicht 3ur Errich⸗
tung von Fortbildungsſchulen beſtand bisher un Oeſterreich nicht.
Auch überließ der die egelung des Fortbildungsſchulweſens
den Ländern, von. denen Niederöſterreich und Salzburg Eern eigenes
Fortbildungsſchulgeſetz ſchufen, ähren mn den übrigen Löändern
die ſtaatlichen Normalſtatuten 3ur Anwendung gelangten. Auf
run der Normalſtatuten entſtan enn neuner Schultyp, eine Schule,
die keine Erziehungsſchule mehr iſt und nur beruflich⸗technifchenAufgaben genügen IIl

Die Hoffnung, daß der IIA des Arbeitsminiſterium⸗
März 1908 fördernd auf die ſittlich⸗religiöſe Erziehung In der

Fortbildungsſchule einwirken erde, erfüllte ſich nicht Auf Grund
dieſes TId war der Religionsunterricht In der Fortbildungs⸗
ſchule ermöglicht und konnte zwecks Einführung desſelben die Aus
dehnung des mit Verordnung des Miniſteriums für Kultus und
Unterrich vom 17 1903 normierten Mindeſtausmaßes der
wöchentlichen Stundenzahl für Fortbildungsſchulen beantragt Aund
fallweiſe Eein erartig erweiterter Ehrplan genehmigt werden Von
den deutſchöſterreichiſchen Ländern hat bisher 2  Uur Salzburg Urz
NoC vor dem Kriege den Religionsunterricht In den Fach⸗, Gewerbe⸗
und Handelsſchulen als Pflichtfach eingeführt.

Die Entwicklung des Fortbildungsſchulweſens iſt bei uns durch
den Ausgang des Krieges eher gefördert als gehemmt worden
Die gegenwärtige Tendenz geht zunächſt auf immer größere Er
faſſung der werktätigen Jugend durch die Feſtlegung des obliga⸗
thriſchen Charakters der Fortbildungsſchulen. Schon vor dem Kriege
bewegte ſich die Errichtung von ortbildungsſchulen und deren
requenz auf ſtetig aufſteigender Linie. So vermehrten ſich die
Handelsſchulen Schuljahre 1907/8 bi zum Schuljahre 90
von 301 mit Schülern auf 331 mit Schülern und
I erſelben Zeit die Gewerbeſchulen von 1430 mit Schülern.
auf 1660 mit 178.869 Schülern und die and und forſtwirtſchaft⸗

Schappacher, „Gewer  ES Bildungsweſ en und Gewerbe⸗förderung in DOeſterreich“, 1913,



lichen Schulen von 147 mit 7474 Schülern auf 7 mit 8465 Schü⸗
lern.“) Im deutſchen Sprachgebiet 5  eigt ſich immer me
das Streben nach Ausdehnung eines zweckmäßigen, dem Eru
lichen Leben angepaßten Fortbildungsunterrichtes auch auf die
ländliche, ackerbautreibende Jugend.“ So hat, M eine deutſch⸗
öſterreichiſche Stimmnie anzuführen, die aber 9piſch genannt werden
kann, der Verban dev Landwirtſchaftslehrer Steiermarks während
de  — Krieges mit der Begründung, daß die Vo  gule keinesfalls
genügt, der Landjugend die Kenntnis beizubringen, die jeder
Angehörige des landwirtſchaftlichen Berufes unbedingt braucht, NI

den immer höher werdenden beruflichen nd ſtaatsbürgerlichen An⸗
forderungen voll Genüge N leiſten, die Notwendigkeit betont, daß
nach dem Kriege auch In Oeſterreich die ländliche Fortbildungsſchule
nach preußiſchem Muſter eingeführt werde Wirtſchaftliche und ſoziale
Gründe ind auch maßgebend für die Forderung Fortbildungs⸗
ſchulen für die ſchulentlaſfene weibliche ügend, die QWI eigenen
Haushaltungsſchulen für hren —päteren Beruf ausgebildet werden
Oll.“) Neben den materiellen Geſichtspunkten fließen in den Ruf
nach der Fortbildungsſchule auch ethiſche ein. „Nach den Erfah⸗
rungen, die vir während dieſes Krieges gemacht haben, iſt die Grün⸗
dung Fortbildungsſchulen Als eine vaterländiſche Pflicht 3u
betrachten.“ 5

Gerade da  O Wroblein der veligibz⸗ſittlichen Einwirkung auf die
iſt durch den Krieg beſonders ktuell 9eheranreifende Jugen!

worden und muß auch bei der Ausgeſtaltung einer Schule für die
Jugend 8  11 ollen Löſung kommen.

Die Fragen unterrichtstechniſcher Natur Vie die 2erlegung des
Abendunterrichtes, die Abſchaffung des Sonntagsunterrichtes, die
Verfachlichung der Schule V treten Ille QAu Bedeutung zurück

obligatoriſchen Rehinter die prinzipielle Frage der Aufnahme de
ligionsunterricht8 In den Lehrplan. Die Frage iſt von grund⸗
legender Bedeutung für die Löſung des wichtigſten Kulturproblems,
da noch immer die Erziehung der Jugend iſt Sie trifft den Kern
der ſittlich⸗religiöſen Erneuerung der ſellfchaft 65  hre gedehliche
Löſung kann gber uur im Einklang mit der 8  * irche erfolgen 4

Mitarbeit mit derſelben.
Das kirchliche Geſetzbuch 2unit im AII 133, Iuventus,
medias VGI superiores 8CHOlas trequentat, pleniore religionis

doctrina ECXCOlIa:tuUr 06O0Orum 0rdinharii CUrent, Ut 10 fiat PEI I„
dotes I610 1 doctrina praestantes. Sinngemäß iſt hierin auch die
Fortbildungsſchuljugend inbegriffen. Unter Hinweis auf die faſt

Gie — eE, Artikel „Oeſterreich“ (Schulweſen) Sp 1043 im R25„Lerikon der Pädagogik“. Siehe auch ch ch CL Q.

00 E „Die ländliche Fortbildungsſchule“, 2905.
Nießen „Die Fortbildungsſchule“, 1899,

A Pfennin im „Hochland“ 1918, Bd., 217
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gliche Gelegenheit ler Be nflu un de
Schu entlaſſenen hat dieé Salzburger Provinzſynode de
leb ften Wunſch geäußert, daß der Religionsunterricht de
Sonntagsſchulen beibehalten und, wo fel lt, wiederum eingefüh
verde. Und mit größter Entſchiedenheit fordert ieſelbe Synode

rOVIidendum 6 (EUrandum 681 0mnibus mediis etiam 18t
ChoEs (Sscholae industriales te„Fach⸗, Handels⸗, Gewerbeſchulen)

rellgiosa institutio Omittatur —— Seither iſt das Intereſſe WII der
Einführung des obligatoriſchen Religionsunterrichtes an den Fort

ildungsſchulen. ſtärker hervorgetreten, E auf dem KKaritastag mn
Wien 1910 nd auf dem katechetiſchen ongreß I Wien 1912

N Uebereinſtimmung damit 0  E auch der Wiener Katecheten
Ereln M ſeiner Verfa ung Am Oktober 1912 die ErteilungReligionsunterrichtes AIn den Fortbildungsſchulen als unbedingt
otwendigrklärt

Wenn die Kirche bei dem Ausbau deés Fortbildungsſchulweſf
E auf die ſittlichreligiöſe Unterweiſung der Jugend

Geltung bringt, geſchi dies dus Gründen, die der Eigena
Ind den Bedürfniſſen der werktätigen Jugend,der Bedeutung de

8165 En Lehrgutes und dem Intereſſe An derFortbildungsſch e
entſtammen. Soergibt ſich für die Berechtigung und auch für 1E

twendigkeit des Religionsunterrichtes an. den Fortbildungsſchule
Iu dreifacher Geſichtspunkt: Enmn ſubjektiver, Elin objektive
Ind ein didaktiſcher.

N6  6 Objekt der Fortbildungsſchule ſtellt die Jugend dar
hrerEntwicklungskriſis. Phyſiologiſche Vorgänge wie äußere
lüſſe wirken E

zuſammen und bedingen IRI reifenden jugendlicheEn

Organismus jene Erſcheinungen, die dem Entwicklungsalter das
harakteriſtiſche Gepräge geben. Nochiſt die jugendpſychologiſche
Forſchung nichtvorgedrungen bis0  Ur Bloßlegung der We

irkung zwiſcheneib d CeleDie jugendliche ſyche iſt
en Pädagogen noch Ant ſchwerſten lösbare Rätſel
xperimentellen Verſuche und tatiſtiſchen Erhebungen der Jugend

V QuN.könnendaherauch keinen abſoluten Wert beanſprucher
Doch Nen. gegenü En tern wägendes ö Urteil beſ
Ng racht, da ſubſid eligionsunterricht16 der CTA inernde Und r n oblehnende Standpunkt

rſters, der derExperimentellenPſychologie den tieéferen
ert bſprichtund ſie!IM Grunde Nu mMe amerikaniſch

lere hält Im übrigen hat aber Foerſter gut die Faktoren
Acta et Constitutionés, 1910, 11. 30 U.

Holzhauſen, „Bericht über die Verhandlungen des Kongreſſesetik“ Wien 1913, V  eil,5„Chriſtlich“pädagogiſche Blätter 1912, 342
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aktive Lebensenergie und der Selbſtbehauptungstrieb.!) Letzteres

Moment ſcheint die Dominante zu ſein. Mit der beginnenden Ge⸗

ſchlechtsreife, die mit der Zeit des ſtärkſten Wachstums zuſommen⸗

fällt, ſetzt eine raſchere Entfaltung der Seelenkräfte ein. Die Ent⸗

wicktung vollzieht ſich unter Sturm und Drang und ruft jene Kriſen

hervor, die das Jugendalter zur ſchwierigſten, aber auch bedeutungs⸗

vollſten Lebensperiode machen.?) Ein wilder Selbſtbehauptungs⸗

drang bricht durch, ein Vorwärtsdrängen und eſchieben, ohne ſich

deſſen recht bewußt zu ſein. Die Jugend will es dem Alter gleich

tun. Sie zwingt ſich, wie Sonnenſcheins) treffend ſagt, „ihre

Unreife in die Formen der Reife zu gießen“. Das Unvermögen,

die Natur zu verändern, nimmt dann Aeußerungen an, die, wenn

—

ie auch der Jugendphaſe allein nicht weſentlich ſind, ihr doch die
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verträglichkeit und Neigung zur Kritik u. a. Die Phantaſie verirrt

ſich in weltfremde Träumereien. In der weiblichen Pſyche ſchlägt

das höhere und niedere Gefühlsleben bis zum Ueberſchwange durch

und greift regelmäßig tiefer ein in die Lebensſphäre als beim Jüng⸗

ling. Schon Ariſtoteles behauptet, daß alle Fehler der Heranwach⸗

ſenden auf Uebermaß und Uebertreibung hinausloufen. Beiden

Geſchlechtern iſt gemeinſam ein falſches Ehrgefühl mit ſ
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115 Recht iſt, doann ſteht 6 ſehr Whlimn 235 dos religibs⸗ſittliche
bei
Lehen der heranreifenden Jugend. Er nimmt an, daß mindeſtenszwei Drittel derſelben der Niedergang des religiös⸗ſittlichenLebens eintritt, der Iu Glaubensſchwierigkeiten und zweifeln, inittlichem Laxismus und 1. der Abneigung gegen die religiöſenUebungen beſteht.1) Da AL entwickelte Kameradſchaftsgefühl desJungen verlangt nach Anſchluß. Dieſen findet nicht bei ſeinenVorgeſetzten. 16E Behandlung von dieſer Seite iſt oft ohne Liehe,noch öfter ohne Verſtändnis für die Nöten der Jugend. Der früheLohnerwerb ermöglicht vorzeitige H  gabe die 3235 ſe des Lebens:
Der  — Verführung ſtehen alle Türen

5 erzeugt ein ganzer Tatſachenkomplex eine religiöſe Not
mit drohenden, demoraliſierenden Wirkungen, „die mindeſtens ebenſolaut zum Himmel ſchreit als die körperliche“. 2) Und dies trifft zugerade II jener Lebensperiode, die beſtimmend iſt für die Aus⸗ildung des Charakters. „Ein Sprichwort* Hat ein Jünglingnen Weg gewohnt, 0 El nicht davon, enn E auch alteworden.“ (Spr 22, 6 Nichts iſt daher 0 notwendig als ſichereOrientierung und Leitung des heranreifenden Menſchen, ſittlicheHilfeleiſtung M den Gefahren, um die Kriſen des Lehens über⸗
winden. Damit 4.2

ſt Aber auch ſchon der religiöſen Unterweiſung mithren unerſetzlichen, charakterbildenden Werten I einer Schule, die
die werktätige Jugend wenn auch Urze Zeit in ihren Bänken
ſieht, Stellung Und Rang mM Lehrſyſtem zuhöchſt angewieſen. DerNationalökonom Schwiedlands) bedauert, daß der regſamere Teilder Lehrlinge ſich vorzeitig und blindlings der politiſchen Propaanda zuwendet, und daß dies eine verſtändliche Folge deſſen iſt,daß —7ièe eben vielfach keinerlei andersgeartete Anregung für den
inneren Menſchen empfangen. Die W  Ugend iſt für veligiöſe Belehrung empfänglich. Ee hat religiöſes Bedürfnis, wenn 6 auchisweilen zurückgedrängt iſt Ste iſt auf dieſer Altersſtufe nach den
modernen Forſchungen der Pädagogit und Pſychologie Am bildungs⸗igſten.“) Daher müßte der katholiſche Religionslehrer, wieHoffmanns) ſagt, a  5 eine Liebloſigkeit ud Sünde anſehen,M ringenden jugendlichen Menſchen nich beizuſtehen, ihm nichas Ziel, wohin ſein Streben gehen ſoll, zeigen Aund ihm 3urrreichung desſelben Ni die führende Hand bieten Die 5 to
ellen Vorteile des Religionsunterrichtes an der Fortbildungsſchul⸗Artikel ö „Warum iſt auch für die heranreinterricht notwendig?“ ˙m „Jugendpflege“ 1915, ＋ 39

fende Jugend Religions:

Ga u „Moderne Jugendpflege“, 915, 1052) „Probleme der erwerbenden Jugend“, 910,Ort 7h, Artik  S und Berufs Fortbildungsſchuleim I. Pharus“  5) Artik 1919,
te „Die reli

ubertätsalter“ Im „Pharus“ 1913, II Bd.,
giöſe Entwicklung und Caziehung der Jugend im
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— — liegen an Uage Noch einmal tritt der Seel orger Iu
Fühlung mit einem Großteil der Jugend, der ihm ſonſt vollkommenemd bleibt, namentlich In Städten und Induſtrieorten. Noch einmal
bietet ſich ihm die Gelegenheit, Retter und Führer der Jugendwerden un einer Zeit, mn der ſie amn Scheidewege ſteht und der
Hilfe am bedürftigſten iſt Das religiöſe Leben, für das der Unter
Lich und die Gewöhnungen der Volksſchule nicht mehr entſcheidendnachwirken, läßt ſich leichter erhalten und fördern. Wird dies unter⸗laſſen, 0 könnte ich die proletariſche Jugendbewegung, die Liehb
necht 1912 den Totengräber der chriſtlichen G

kaum eine beſſere Vorarbeit wünſchen. eſellſchaft nannte,
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remd bleibt, namentlich in Städten und Induſtrieorten. Noch einmal

bietet ſich ihm die Gelegenheit, Retter und Führer der Jugend

zu werden in einer Zeit, in der ſie am Scheidewege ſteht und der

Hilfe am bedürftigſten iſt. Das religiöſe Leben, für das der Unter⸗

richt und die Gewöhnungen der Volksſchule nicht mehr entſcheidend

nachwirken, läßt ſich leichter erhalten und fördern. Wird dies unter⸗

laſſen, ſo könnte ſich die proletariſche Jugendbewegung, die Lieb⸗

necht 1912 den Totengräber der chriſtlichen Ge

kaum eine beſſere Vorarbeit wünſchen.)

eſellſchaft nannte,

233 Und.

Aerger könnten daher kaum die Kriſis des Jugendalt

die zu ihrer Ueberwindung in der Religion ruhenden Kräfte ver⸗

kannt werden, als wenn im Bannkreis des theologiſch⸗proteſtantiſchen

Liberalismus ſtehende Jugendpädagogen ſich jeder kirchlichen Be⸗

einfluſſung widerſetzen und für das Jugendalter kirchliche Schonzeit

XX.

fordern.?) Die katholiſche Religionspädagogik läßt ſich nicht auf den

Irrweg des Rouſſeauſchen Optimismus locken. Ihr hat ſchon die

Richtung gegeben der heilige Ehryſoſtomus, wenn er

gibt es Höheres, als die Sitten der Jünglinge bilden?“

frägt:

Die objektive Begründung des Religionsunterrichtes an der

Fortbildungsſchule liegt im Eigenwert der Religion. Die Geſchichte

ſchätzt ſie als erſten Kulturfaktor ein. Das flutende Leben, das pri⸗

vate wie öffentliche, verläuft im Zuſammenhang mit oder im Gegen⸗

ſatz zu den religiöſen Grundkräften. Die Schule in ihren verſchie⸗

denen Abſtufungen hat die Aufgabe, Kulturgüter zu übermitteln.

—

Was die Elementarſchule grundlegt an Kenntniſſen und Einſichten,

baut die Fortbildungsſchule weiter, die auf berufliche Ertüchtigung

abzielt, dabei aber auch den geiſtigen Horizont des Schülers für

allgemeines Wiſſen zu erweitern ſucht, in Zukunft ſicher noch mehr⸗

als bisher. Gerade das religiöſe Fundament bedarf des weiteren

Ausbaues, ſoll nicht die Fortbildungsſchule aus ihrem Bildungs⸗

nhalt einen weſentlichen Beſtandteil ausſchalten. Stölzles) macht

mit Recht der religionsloſen Schule den Vorwurf der Kulturfeinz⸗

ichkeit und erklärt: „Wer Kultur ſagt, wer ihre Uebermittlung an

die Jugend als Bildungsideal anerkennt, muß Religionsunterricht

in der Schule als unerläßlich fordern. Und zwar nicht bloß rel

igions⸗

geſchichtlichen Unterri

„ſondern Unterweiſung in Religion theo⸗

retiſch und praktiſch.
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Von elben Erwägung geht auchder proteſtantiſche Pädago
AdMatthiasaus, Enn die ReligionIiMm Unterricht nicht miſſe
kann, denn die Religion iſt Und bleibtEn weſentliches Element
Unſeres Kulturlebens; jeder i der Nation, wollen oder nicht,
hat Anteil ihr, jeder ſo oder ˙ Unter ihremIde  8
halb hat die Schule die Pflicht, ſich die Pflege der Religion
ſo gut 0  U kümmern wie die Pflege von Kulturelementen und
Bildungsſtoffen die den Wé  Zert der eligion bei weitem nicht

reichen, EIMN dieſen vielfach uur äußerliche Kenntniſſe überliefert
werden, während Uir ES hiermit dem tiefſten em des Kultur⸗
lebens — tun haben. Die Fortbildungsſchule kann und darf daher
nicht abſehen von Gegenſtande, der die Menſchheit

MN ſeinen Intereſſenkreis 65  *  iehtund für Millionen von beſtimmendem
influß für ihr Leben ſt.

Ee Fortbildungsſchule ſe kann gewinnen durch Ein  ·  2
gliederung des ReligionsunterrichtesM den ehrplan Darin. beſteht
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lingsweſen wieder die feſten Formen finden, die es, wie Willmann?)

ſagt, verloren hat und für „welche die verbeſſerte Volksſchule ſamt

der Real⸗ und Gewerbeſchule keineswegs Erſatz gewährten, und

die Gegenwart ſucht das noch, was das Mittelalter, ſeinen urſprüng⸗

licheren und beſchränkteren Verhältniſſen angemeſſen, beſeſſen hatte:

eine Vorbildung des Werkmannes, welche demſelben gediegene, tech⸗

niſche Fertigkeit und ein auf ſittlich⸗religiöſ

er Grundlage ruhendes

Standesbewußtſein gibt“.

Der Religionsunterricht hat ſein Daſeinsrecht an der Fort⸗

bildungsſchule bereits erprobt, ſo z. B. in Bayern und Würt⸗

—

temberg. Bei der Neuregelung des bayeriſchen Fortbildungsſchul⸗

weſens 1913 wurde der Religionsunterricht als

Pflichtfach mit einer

—

halben bis zu einer vollen Stunde in der Woche feſtgeſetzt und ſo

die damals in katholiſchen Kreiſen vorhandene Furcht noch beſeitigt,

als würde „mit der Einrichtung einer religionsloſen Fortbildungs⸗

ſchul

e auch im Süden ein weiterer Leichenſtein auf dem Friedhof

Rouſſeau

ſcher Pädagogik aufgerichtet werden“.2) Im Norden des

Deutſchen Reiches iſ

ttrotz der allgemeinen Verordnungen der preußi⸗

ſchen Regierung vom 5. Juli 1897, daß bei der Aufſtellung der

Lehrpläne für gewerbliche Fortbildungsſchulen auf die Pflege re⸗

ligiös⸗ſittlicher Erziehung Bedacht zu nehmen ſei, der Religions⸗

unterricht nur fakultativ, ſeine Einführung im Wirkungskreis der

Gemeinde gelegen und die Teilnahme der Schüler daran freigeſtellt.

Der Widerſtand der Regierung gegen die Beſtimmung des Religions

unterrichtes als Pflichtgegenſtand wurde ein Anſporn für die preußi

ſchen Katholiken auf ihren Tagungen, ſ

o auch auf dem Katholiken

Forderung auf obligatoriſche Ein

tag von Aachen 1912, ihre alte

führ

ung des Religionsunterrichtes an der Fortbildungsſchule immer

wieder aufs neue zu erheben. Die v

om Zentralverband der katho⸗

liſchen Jünglingsvereinigungen Deutſchlands in Mainz am 15. Jun i

1916 veranſtaltete Konferenz ſtellte ſich mit Nachdruck auf den prin⸗

die Einführung des pflichtmäßigen Re⸗

zipiellen Standpunkt, daß

ei und daß

ligionsunterrichtes

unbedingtes Erfordernis der Zeit ſ

die Regierungen ſich dieſer Forderung bei der fortſ

chreitenden Ent⸗

wicklung der Fortbildungsſchule zu einer Erziehungsſchule auch nicht,

würden verſchließen können. Bis zur geſetzlichen Feſtlegung des

obligatoriſ

chen Unterrichtes wurde im Gegenſatz zu der bisher viel⸗

die Ausnützung des fakultativ geſtatteten Re⸗

fach geübten Praxis

ligionsunterrichtes dringend empfohlen.

4) Die Freigabe des Reli⸗

1) J. Weber, Artikel: „Vom Weſentlich

m „Pharus“ 1916, II. Bd., S. 718.

en in der

ſchule⸗ i

Didaktik, 1904, S. 169.

3) Mich. Faulhaber, Erzbiſchof, „Zeitfragen

und Aanfabene⸗

S. 128.

ů 1916,

4) Moſterts in „Der Religionsun

terricht in der Fortbildungsſchule“.

pflege/

zur H——— —7*— Jugend

—.
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9. 38 S. 3 u. 4.)bildungsſchule ereits erprobt, ⁰ B in Bayern und Würt
temberg. Bei der Neuregelung des bayeriſchen Fortbildungsſchul⸗
weſens 1913 wurde der Religionsunterricht Als Pflichtfach mit einer
halben bi einer ollen Stunde Iu der Woche feſtgeſetzt und
die damals In katholiſchen Kreiſen vorhandene Furcht noch beſeitigt,

dl  8 würde „mit der Einrichtung einer religionsloſen Fortbildungs⸗
ſchu auch II Süden ein weiterer Leichenſtein auf EII Friedhof
Rouſſeauſcher Pädagogik aufgerichtet werden“.“) Im Norden Qe  0%.  —
Deutſchen Reiches jſ trotz der allgemeinen Verordnungen derpre 3
ſchen Regierung Juli daß bei der Aufſtellung der
Lehrpläne für gewerbliche Fortbildungsſchulen auf die Pflege PO=:  *9*

ligiös⸗ſittlicher Erziehung Bedacht 8 nehmen ſei, der Religions⸗
Unterricht fakultativ, ſeine Einführung Im Wirkungskreis der
Gemeinde gelegen und die Teilnahme der Schüler daran freigeſtellt.
VDer Widerſtand der Regierung gegen die Beſtimmung des Religions
Unterrichtes als Pflichtgegenſtand wurde ein Anſporn für die preußi
en Katholiken auf ihren Tagungen, —— auch auf dem Katholiten

Forderung auf obligatoriſche Eintag von Aachen 1912, ihre alte
Uhrung de  8 Religionsunterrichtes n der Fortbildungsſchule miner
wieder aufs neue erheben. Die Om Zentralverband der katho

liſchen Jünglingsvereinigungen Deutſchlands in Mainz AmM 15 Juni
1916 veranſtaltete Konferenz ellte ſich mit Nachdruck auf den prin⸗

die Einführung des pflichtmäßigen N  1Eezipiellen Standpunkt, daß El und daßligionsunterrichtes unbedingtes Erfordernis 6 Zeit
die Regierungen ſich dieſer Forderung bei der fortſchreitenden Ent⸗
wicklung der Fortbildungsſchule einer Erziehungsſchule auch nicht
würden verſchließen können. 5  UT geſetzlichen Feſtlegung des
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die Ausnützung des fakultativ geſtatteten Re⸗fach geübten Praxis
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17, Mai 1918 gefaßte Beſchluß des Landtages in Baden auf Er⸗
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dungsſchule, obwohl die Regierungsvorlage von einer zwangsweiſen
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—

willig ſich zur Verfügung ſtellen. Für das neue Fortbildungsſchul⸗

geſetz ſtimmten mit Zentrum auch die N

ationalliberalen.)

Schiß folgt.)

Folgen eiher etwaigen Frennun

9 von Staat und

HBirche in Deutſchöſterreich.

Von Dr Karl F ruhſtorfer, Theologieprofeſſor in Linz.

Die revolutionäre Ge

2

fläche getrieben, die bei

uns ſonſt nur der K

genwart hat eine Frage an die Ober⸗

irchenrechtsprofeſſor

einmal des Jahres aus den Tiefen ſeiner Vorle

ſungsmappe hervor

holte, die Frage

der Trennung von

Staat und Kirche. Sie

beſchäftigt jetzt mehr minder ſtark

die Oeffentlichkeit Deut

ſchöſterreichs.

Was bedeutete dermalen in Deutſ

chöſterreich die Trennung

von Staat und Kirche? Einen Triumph

des Sozialismus! Die Tren⸗

nung von Staat und Kirche bildet

ja einen weſentlichen Beſtand⸗

teil des Programmes der öſterreichiſ

chen Sozialdemokratie. Punkt 8

des Programmes der

ſozialdemokratiſchen Arbeiterpart

reich l

ei in Oeſter⸗

autet nämlich: Erklärung der Religion als Privat

ſache; Tren⸗

nung der Kirche vom Staate und Erklä

rung der kirchlichen

und religiöſen Gemein

ſchaften als private Vereinigungen

die ihre

Angelegenheiten ganz

ſelbſtändig ordnen. Ganz logiſch iſt der

Tren⸗

nung der Kirche vom Staat

das Prinzip vorangeſtellt: Erklärung

der Religion als Privatſache.

Folgt ja daraus von ſ

Staat ſich freimachen muß vo

n der Kirche.

elber, daß

Die Begründung durch d

ꝙ́

(Münſter) 1918, S. 171 U. 2285 258.

der katholiſchen und ev

ie Zentrumspartei und die Motivierung von Seite

Blätter“

angeliſchen Jugen

idpflegeverbände in

88

S. 361 bis 53

2Staat Uund Kirche? Einen Triumph des Sozialismus! Die Trennung von Staat und Kirche bildet 10 einen weſentlichen Beſtandteil de  8 Programmes der öſterreichifchen Sozialdemokratie. Punkt6e5 Programmes ETL ſozialdemokratiſchen Arbeiterpartreich 35—I—II

El in Oeſter⸗Autet nämlich: Erklärung der Religion als Privatache; ＋

rennung der Kirche Staate ud Erklä der kirchlichenund religiöſen Gemeinſchaften als rivate Vereinigungen die ihre.

*

Honsieuterrichtes an Den Vortbildungsſchule Herbitnt uuch keine

Gewähr für ſeine Aufnahme unter die Unterrichtsfächer an Orten,

wo ſich gerade beſondere Notwendigkeit hiezu ergibt. Auch beſteht

dabei die Gefahr des fortwährenden Hereinzerrens des Religions⸗

unterrichtes in den Streit der Tagespolitik, was für die ruhige Arbeit

der Schule ſchädlich iſt. Um ſo bemerkenswerter iſt daher der am

17, Mai 1918 gefaßte Beſchluß des Landtages in Baden auf Er⸗

hebung des Religionsunterrichtes zum Pflichtfach in der Fortbil⸗

dungsſchule, obwohl die Regierungsvorlage von einer zwangsweiſen

Einführung abſah. Damit tritt an Stelle der bisherigen Wieder⸗

holüngsſchule die Erziehungsſchule mit erweitertem Unterrichts⸗

programm. Für vorwie

gend ackerbautreibende Gemeinden iſt das

zweiten V

Lehrſtundenausmaß herabgeſetzt auf eine Religionsſtunde in jeder

2—

*

3

ch

e. Die Erteilung des Religionsunterrichtes fällt in

die Kompetenz der Kirche. Lehrer können zur Erteilung des Re⸗

ligionsunterrichtes nicht geſetzlich verhalten werden, wohl aber frei⸗

—

willig ſich zur Verfügung ſtellen. Für das neue Fortbildungsſchul⸗

geſetz ſtimmten mit Zentrum auch die N

ationalliberalen.)

Schiß folgt.)

Folgen eiher etwaigen Frennun

9 von Staat und

HBirche in Deutſchöſterreich.

Von Dr Karl F ruhſtorfer, Theologieprofeſſor in Linz.

Die revolutionäre Ge

2

fläche getrieben, die bei

uns ſonſt nur der K

genwart hat eine Frage an die Ober⸗

irchenrechtsprofeſſor

einmal des Jahres aus den Tiefen ſeiner Vorle

ſungsmappe hervor

holte, die Frage

der Trennung von

Staat und Kirche. Sie

beſchäftigt jetzt mehr minder ſtark

die Oeffentlichkeit Deut

ſchöſterreichs.

Was bedeutete dermalen in Deutſ

chöſterreich die Trennung

von Staat und Kirche? Einen Triumph

des Sozialismus! Die Tren⸗

nung von Staat und Kirche bildet

ja einen weſentlichen Beſtand⸗

teil des Programmes der öſterreichiſ

chen Sozialdemokratie. Punkt 8

des Programmes der

ſozialdemokratiſchen Arbeiterpart

reich l

ei in Oeſter⸗

autet nämlich: Erklärung der Religion als Privat

ſache; Tren⸗

nung der Kirche vom Staate und Erklä

rung der kirchlichen

und religiöſen Gemein

ſchaften als private Vereinigungen

die ihre

Angelegenheiten ganz

ſelbſtändig ordnen. Ganz logiſch iſt der

Tren⸗

nung der Kirche vom Staat

das Prinzip vorangeſtellt: Erklärung

der Religion als Privatſache.

Folgt ja daraus von ſ

Staat ſich freimachen muß vo

n der Kirche.

elber, daß

Die Begründung durch d

ꝙ́

(Münſter) 1918, S. 171 U. 2285 258.

der katholiſchen und ev

ie Zentrumspartei und die Motivierung von Seite

Blätter“

angeliſchen Jugen

idpflegeverbände in

88

S. 361 bis 53

2Angelegenheiten 9  6 ſelbſtändig brdnen. Ganz logiſch iſt der EN.
0 der Kirche Staat das Prinzip vorangeſtellt: Erklärungd  6  X Religion als Privatſache. Folgt 10 darausStaat ſich freimachen muß voN der Kirche.

E  Eu, daß der
Die Begründung durch

„Katechetiſche Monatsſchrift“ (Münſter 1918, S. 171 U 235 bis 238
der ka  0  en und

le Zentrumspartei un die Motivierung von Seite
Blätter“ angeliſchen Jugeridpflegeverbände in(München) 388 361 bis 363 Watechetiſ che


